
Lfd.Nr. 20 |Jahr 2024 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am Donnerstag, den 21. März 2024 

Tagungsort: Sitzungssaal 

Beginn:  19:00 Uhr 

Ende: 20:08 Uhr 

Anwesende GR-Mitglieder: 

 

1. Bgm. Markus Hansbauer als Vorsitzender 

2. 1.Vizebgm. Johann Schmidseder 

3. GV Reinhard Windhager 

4. GR Anna Wimmer 

5. GR Thomas Klugsberger 

6. GR Alois Brunner 

7. 2.Vizebgm. Franz Arthofer 

8. GR Franz Schabetsberger 

9. GR Karin Eichinger 

10. GR Sascha Hübsch 

11. GR Elisabeth Jäger 

12. GV Michael Desch 

13. GR Andreas Unterberger 

14. GR Johannes Schönbauer 

15.  GR Bernhard Rosenberger 

16.   

17.   

18.   

19.   

 

GR-Ersatzmitglieder: 

 

 ER Andreas Mitter für GR Anna Zallinger 

 ER Stefan Jebinger für GR Marcel Weinberger 

 ER Christian Kalchgruber für  GR Günter Humer 

 ER Franz Mitter für  GR Lukas Sumereder 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL Petra Langmaier  

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): - 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): AL Petra Langmaier  

 

Es fehlen: 

 

 entschuldigt: unentschuldigt:  

 GR Anna Zallinger 

 GR Marcel Weinberger 

 GR Günter Humer 

GR Lukas Sumereder 
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder am 

14.03.2024 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 

54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten ist, und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 

zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der 

Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde; 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 01.02.2024 bis zur heutigen Sitzung während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese 

Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden 

Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind anzugeloben:  

·   

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 2002 eingebracht:  

· - 

 

Abstimmungsergebnis: 

- 

 

Der Vorsitzende setzt folgenden Tagesordnung von der Tagesordnung ab: 

· TOP 7. Rechnungsabschluss 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 

 

Bürgerfragestunde (ca. 30 Minuten) 

· Probleme bei der Park-/Rideanlage in Schwabenbach, Autos parken im Kreuzungsbereich der Siedlung in 

Schwabenbach ; Nachfrage bzgl. 30er-Zone 
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Tagesordnung: 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Kultur- und Vereinswesenausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 2. Bericht der Obfrau des Umweltausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 3. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 4. Anpassung des Tarifes für den Elternbeitrag für die Busbegleitung beim Kindergartentransport (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen zwischen 

G.Spindler Erdbau GmbH und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 6. Bebauungsplan Nr. 6 „Billa“ Behandlung der eingebrachten Stellungnahmen (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 7. Rechnungsabschluss 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 8. Hauswirtschaftliche Sperre (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 9. Betriebsförderung MPG (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 10. Pachtvertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Riedau und Ismet und Sabina Kurtic (Beratung und 

Beschlussfassung) 

TOP 10. Nachtragsvereinbarungen zu bestehenden Pachtverträgen (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 12. Einmaliger Zweckzuschuss zum Zweck der Finanzierung der Senkung von Gebühren für die Benützung von 

Gemeindeeinrichtungen und -anlagen – Verteilung der Mittel (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 13. Bericht des Bürgermeisters 

TOP 14. Allfälliges 

  

  



 

-4- 

 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Kultur- und Vereinswesenausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann Alois Brunner gibt den Bericht zu der Sitzung am 05. Februar 2024 mit folgender Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Kultur- und Vereinswesenausschusses, am 05. Februar 2024 mit der Tagesordnung:  

• Pferdemarkt 09.03.2024 

• Markt-/Maifest 

• Allfälliges 
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TOP 2. Bericht der Obfrau des Umweltausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Die Obfrau gibt den Bericht zu der Sitzung am 07. Februar 2024 mit folgender Tagesordnung bekannt: 

 

Sitzung des Umweltausschusses, am 07. Februar 2024 mit der Tagesordnung:  

• Hui-Pfui Aktion 

• Park & Ride Situation Schwaben Seite 

• Gefährdete Bäume Pomedt 

• Nachbesprechung Christbaumaktion 

• Allfälliges 
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TOP 3. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann Sascha Hübsch gibt bekannt, dass die PA-Sitzung am 19.03.2024 abgesagt worden ist.  
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TOP 4. Anpassung des Tarifes für den Elternbeitrag für die Busbegleitung beim 

Kindergartentransport (Beratung und Beschlussfassung)  

  

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Frak*onen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Der Transport der Kinder erfolgt mit Begleitperson. Die Begleitperson wird durch S**** E**** durchgeführt. Fr. E**** 

ist beim Pfarrcaritas-Kindergarten als Reinigungskra/ und Busbegleitung beschä/igt.  

Im Bereich Kindergartentransport ha2en wir im Jahr 2023 eine Kostendeckung von 79 % (Ergebnishaushalt). Bei unter 

100 % = keine Auszahlungsdeckung, der Elternbeitrag muss mindestens 25,00 Euro pro Kind/Monat festgelegt werden.   

Der GR-Beschluss muss der BH Schärding vorgelegt werden!  

Informa*onsveranstaltung zum Härteausgleich, Jänner 2024:  

 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

-8- 
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GV Michael Desch verlässt den Saal um 19:39 Uhr, wieder retour um 19:40 Uhr. 

 

GV Michael Desch empfiehlt, dass der Elternbeitrag von 25 Euro eigehoben wird. 

GR Alois Brunner fragt, ob die 25 Euro für die Begleitung oder plus Transport sind. 

GR Karin Eichinger sagt dazu, nur für den Transport. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass eine Kostendeckung nicht erreicht werden wird. 

GV Reinhard Windhager schlägt vor, dass der Beitrag ab 01. April eingehoben wird. Langfristig soll eine Bedarfserhebung 

gemacht werden. (Wie viele Leute, etc.) 

GR Karin Eichinger sagt, dass derzeit zehn Kinder den Transport nutzen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, bei einer Kostendeckung müssten wir um 45 Euro erhöhen, damit der 

Kindergartentransport kostendeckend wäre. Wir haben einen Abgang von ca. 6.000 Euro.  

GR Sascha Hübsch sagt, dass dies auch bereits im Prüfungsausschuss angeschaut bzw. angesprochen wurde. Hier muss 

eine Kostendeckung erreicht werden. Eine Kostendeckung würden wir hier nicht so leicht schaffen. Eine 

Bedarfserhebung, wer Interesse hat und es wird wahrscheinlich xx-Betrag ausmachen. Es wird keiner einen Betrag von 

60-100 Euro zahlen. Bei Härteausgleich muss man es sicherlich hinterfragen. Bei der Informationsveranstaltung wurde 

definitiv kommuniziert, dass in diesem Bereich eine Kostendeckung angestrebt werden muss.  

GR Franz Arthofer sagt dazu, da braucht man auch eine verbindliche Zusage bei der Umfrage, wenn wieder zwei bis drei 

Personen wegfallen, dann wird es wieder teurer für alle anderen.  

GR Sascha Hübsch sagt, wenn eine Person wegfällt, sind es gleich 80-90 Euro, das macht natürlich das Kraut gleich fett. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, dann machen wir eine Bedarfserhebung. Wir wissen auch, was wir für zehn Kinder 

verlangen müssen, und dann sehen wir auch wie viele Kinder wirklich den Bedarf haben. 

GR Sascha Hübsch sagt dazu, aber auch mit FIX-Anmeldung für das Kindergartenjahr. 

GR Franz Schabetsberger ersucht, dass man hier vorsichtig sein sollte, weil einfach hergehen und sagen, dass wir hier 

eine Kostendeckung haben, muss ist nicht verpflichtend. Man sollte eher in eine andere Richtung schauen, es gibt auch 

Gemeinden, die haben keine Busbegleitung, dort funktioniert es auch und da kostet es nichts. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, aber der Bus muss trotzdem bezahlt werden. Es geht hier nicht einzeln um die Person, es 

geht um den ganzen Passus. Es sind hier auch die Buskosten von der Fa. Gumpoltsberger enthalten. 

GR Franz Schabetsberger sagt, man kann nicht die Buskosten auf die Eltern abwälzen, das geht nicht. Das funktioniert 

nicht – ein Schülertransport kann auch nicht auf die Eltern abgewälzt werden - vergesst das mal. Der 

Kindergartentransportbeitrag ist damals nur für die Begleitperson eingeführt worden. Denkt darüber nach, ob eine 

Busbegleitung wirklich benötigt wird, es geht in anderen Gemeinden auch ohne Begleitung. 

GR Sascha Hübsch sagt, dass klar die Information gekommen ist, dass die Kostendeckung erreicht werden muss, wenn 

wir einen externen Dienstleister dazu haben. Es müssen hier die Kosten kostendeckend sein.  

GR Karin Eichinger fragt, ob die Leute darüber auch informiert werden, wenn der Betrag jetzt beschlossen wird, wir 

reden hier von einer Woche. Nächste Woche sind Osterferien. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt, da wäre der 1.Mai vielleicht sinnvoller. 

AL Petra Langmaier gibt bekannt, dass die Vorschreibung immer mit 15. jeden Monats vorgeschrieben bzw. abgebucht 

wird. Es soll gleich ein Vermerk auf der Vorschreibung stehen, dass der Elternbeitrag erhöht wird.  
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GR Sascha Hübsch sagt, dass mit Ende des Kindergartenjahres eine Bedarfserhebung gemacht werden soll. Die 

Information sollte der Leiterin vom Kindergarten mitgegeben werden.  

GR Franz Arthofer sagt, dass der Bereich 2 nur rein für die Begleitperson ist, dieser Bereich soll kostendeckend sein. 

GR Franz Schabetsberger sagt, das ist auch wirklich so. Das andere kann man nicht verlangen, das geht nicht. 

GR Sascha Hübsch sagt, mit oder ohne Begleitung steht. 

GR Franz Schabetsberger sagt, ein Transport kann nicht kostendeckend sein - vergesst das einmal. Man muss einen 

Mindestbeitrag einheben und aus. 

1.VIzebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, erkundige dich wirklich mal. 

GR Karin Eichinger sagt, es steht wirklich unglücklich drinnen. 

1.Vizebgm. Johann Schmidseder sagt dazu, auch wenn es GR Sascha sagt, glaubst du es nicht.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Elternbeitrag für die Busbegleitung beim Kindergartentransport auf 25 Euro ab 

Mai 2024 zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen. 

18 „JA“-Stimmen, 1 „NEIN“-Stimme (GR Franz Schabetsberger) 
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TOP 5. Gestattungsvertrag über die Benützung von öffentlichen Straßen und Wegen abgeschlossen 

zwischen G.Spindler Erdbau GmbH und der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 



 

-1
2

- 

 

 

 



 

-1
3

- 

 

 

  



 

-1
4

- 

  

 

 



 

-1
5

- 

   

 



 

-1
6

- 

  

 

 



 

-1
7

- 

   

 



 

-1
8

- 

 



 

-1
9

- 

 

 



 

-2
0

- 

 

 
 



 

-21- 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Gestattungsvertrag vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 6. Bebauungsplan Nr. 6 „Billa“ Behandlung der eingebrachten Stellungnahmen (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Der Grundsatz wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 14.09.2023 beschlossen und wurde darauffolgend das 

Verfahren für die Stellungnahmen eingeleitet. Im Zuge des Grundsatzbeschlusses lag bereits die Bekanntgabe von 

Planungsinteressen des Grundeigentümers sowie die ortsplanerische Stellungnahme vor. 

Die eingetroffenen Stellungnahmen wurden von den Fraktionen vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 

Die Unterlagen werden seitens der Marktgemeinde im Zuge der Vorlage zur Genehmigung an die Landesregierung 

vorgelegt. 

 

Folgende Dienststellen wurden gem. § 33 (2) Oö. ROG um Stellungnahmen ersucht: 

1) Amt der Oö. Landesregierung – Abt. Raumordnung 

2) Landwirtschaftskammer Oö. – BBK Ried im Innkreis 

3) Oö. Umweltanwaltschaft 

4) Wirtschaftskammer Oö. – Bezirksstelle Schärding 

5) Arbeiterkammer Oö. – Bezirksstelle Schärding 

6) Energie AG 

7) Gewässerbezirk Grieskirchen 
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Aufgrund der negativen Stellungnahmen wurde seitens Hr. DI Altmann mit den betroffenen Abteilungen Kontakt 

aufgenommen und eine ergänzende Stellungnahme vorgelegt. Die betroffenen Nutzungsinteressenten sowie die 

Grundstückseigentümer wurde eine Nachfrist bis zum 21.02.2024 gewährt. 

Aus Sicht der Gemeinde ist somit der Versagungsgrund nicht mehr gegeben und dem Bebauungsplan kann positiv 

zugestimmt werden. 

Der Gemeinderat hat die vorliegenden Argumente unter Einbeziehung der vorliegenden Stellungnahme zu prüfen und 

darüber eine Entscheidung zu treffen. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag zum vorliegenden Bebauungsplan Nr. 6 „Billa“ einen Durchführungsbeschluss 

vollinhaltlich zu fassen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 7. Rechnungsabschluss 2023 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Tagesordnungspunkt wurde vor Eintritt in die Tagesordnung vom Vorsitzenden abgesetzt.  
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TOP 8. Hauswirtschaftliche Sperre (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Da ein finanzieller Spielraum nicht vorhanden ist, soll zur Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichtes eine 

„hauswirtschaftliche Sperre“ gem. § 20, Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung (GemHKRO) aus 

gesamtwirtschaftlichen Gründen beschlossen werden. 

Die hauswirtschaftliche Sperre soll in der Höhe von 15 % der Voranschlagsbeträge bis zum 01. Oktober des Jahres 

beschlossen werden. 

Die Umsetzung dazu erfolgt im k5 Finanz-Programm. 

 

 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, eine hauswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der Voranschlagsbeträge bis 

zum 01. Oktober des Jahres zu beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 9. Betriebsförderung MPG (Beratung und Beschlussfassung)  
  

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Frak(onen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

  

RICHTLINIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER BETRIEBSFÖRDERUNG  

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Mai 2023 beschlossen, dass ein formloses Ansuchen an den Gemeinderat 

zu stellen ist.  

  

Der Gemeinderat wird es in der GR-Sitzung behandeln. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Betriebsförderung.  

 

  

MPG Schmierstoffen GmbH, 4752 Riedau  

Kommst-Jahreserklärung 2018  X.491,10 Euro 

Kommst-Jahreserklärung 2019    X.545,69 Euro  

Kommst-Jahreserklärung 2020    X.147,56 Euro  

  

Die Firma MPG Schmierstoffe GmbH gibt es seit 18.08.2004 lt. Firmenbuchregister. Den Standort Riedau gibt es seit 

2017/2018. Die Baubewilligung wurde 2017 erteilt.   

  

 

  

Informa�on für Härteausgleich:  

Die Betriebsförderungen (1/789/775) gehören unter freiwillige Ausgaben und Mehraufwendungen sind ausgeschlossen. 

Bi(e beachten!!!  
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-53- 

 

 

GV Reinhard Winhager sagt, dass im Zuge des Straßenbaues bereits eine Betriebsförderung ausbezahlt worden ist. Es 

war damals üblich, dass man im Zuge von Straßenbau eine Betriebsförderung macht. Eine weitere Betriebsförderung 

sehe er eher skeptisch.  

GR Bernhard Rosenberger sagt, dass die Firma sehr viel Grundfläche blockiert, es wird jedoch bald schlagend, da der 

Vetrag bald ausläuft. Er spricht sich gegen eine Förderung aus. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, die Firma hat bereits einie Förderung bekommen, warum ein zweites Mal. 

GV Michael Desch sagt, bei uns sei es genauso.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, der Firma MPG keine Betriebsförderung zuzusprechen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 10. Pachtvertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Riedau und I**** und S**** 

K**** (Beratung und Beschlussfassung)  

  

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Frak-onen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen erhalten:   
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2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, das unter Punkt IV , der Rückschni5 angeführt ist, es wird nicht möglich sein einen 

Baum in einer Höhe von drei Meter abzuschneiden.  

Bgm. Markus Hansbauer sagt dazu, dass man sich das sicher individuell anschauen kann.   

GR Michael Desch sagt, dass die Pachtverträge passen bis auf den Punkt mit dem Einzäunen. Ein Grund der nicht den 

Pächter gehört, darf nicht eingezäunt werden. Er wird sich daher enthalten.  

GR Bernhard Rosenberger s-mmt dem zu.  

  

  

Beschluss:  

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Pachtvertrag vollinhaltlich zu genehmigen.  

  

Abs-mmungsergebnis:  

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen.  

16 „JA“-S-mmen, 3 „ENTHALTUNGEN“- (GV Michael Desch, GR Bernhard Rosenberger, GV Reinhard Windhager)  
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TOP 11. Nachtragsvereinbarungen zu bestehenden Pachtverträgen (Beratung und 

Beschlussfassung)  

  

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt:  

Die Frak-onen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen erhalten:  

  

Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag abgeschlossen zwischen Franz A****** und S**** A********  
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**** anonymisiert **** 
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**** anonymisiert **** 
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Nachtragsvereinbarung zum Pachtvertrag abgeschlossen zwischen T**** R*****  

  

 

**** anonymisiert **** 
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**** anonymisiert **** 
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den gegenständlichen Nachtragsvereinbarungen zum Pachtvertrag vollinhaltlich zu 

genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mehrheitlich angenommen. 

15 „JA“-Stimmen, 3 „ENTHALTUNGEN“- (GV Michael Desch, GR Bernhard Rosenberger, GV Reinhard Windhager) 

1 „BEFANGEN“ (2. Vizebgm. Franz Arthofer) 
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TOP 12. Einmaliger Zweckzuschuss zum Zweck der Finanzierung der Senkung von Gebühren für die 

Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen – Verteilung der Mittel (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten: 

 

Gebührenbremse im Bereich Abwasserversorgung, da im Jahr 2023 keine Gebührenerhöhung war! (2/851/861010 bzw. 

1/851,757000) 

Die Bereiche Abfallbeseitigung und Wasserversorgung wurden im Jahr 2023 angepasst! 
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GV Reinhard Windhager sagt, dass er einige Telefonate bzgl. der Gebührenbremse geführt hat. Es war sicherlich ein 

Schnellschuss von der Bundesregierung, da es nicht einmal die ÖVP in Linz gewusst hat. Dazu hat er einige Informationen 

erhalten. Der Aufwand für die Auszahlung ist enorm. Das letzte Telefonat hat er im Februar geführt, wurde es auch 

berücksichtigt, dass zB. die Gemeinde Riedau eine Gebührenbremse gemacht hat. Unter Punkt 4.2 ist angeführt, dass 

es im jeweiligen Betrieb, wo eine Gebührenbremse gemacht worden ist, kann dies auch ins Gemeindebudget einfließen. 

Das Geld soll auch bei uns bleiben. 

GV Michael Desch sagt, dass wir uns hier einig sind, dass wir das Geld im Budget belassen. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass sich ein Betrag von 16,724 Euro errechnet hat. Es heißt, dass es ein Nullsummenspiel 

sein muss. Wenn wir es mathematisch sehen, verbleibt ein Betrag von rund 8 Euro. Was ist zB. mit Verstorbenen 

Personen? 

2.Vizebgm. Franz Arthofer sagt, die Zahlung müsste pro Person sein. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass dies auch auf der Vorschreibung stehen muss. zB. 3 Personen x 16, 72 Euro. 

GV Michael Desch sagt, dass es der Einfachheit halber im Budget der Gemeinde verbleiben soll.  

GR Karin Eichinger sagt, dass der Betrag, welchen wir erhalten, wieder dort eingesetzt werden soll, wo alle einen Nutzen 

haben werden. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den einmaligen Zweckzuschuss in der Höhe von 34.385,00 Euro zum Zweck der 

Finanzierung der Senkung von Gebühren im jeweiligen Betrieb der Abwasserbeseitigung zu verbleiben und zu 

beschließen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen.  
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TOP 13. Bericht des Bürgermeisters 
 

- ÖBB – PV-Anlage/Taiskirchen – Beginn im Mai mit Grabungsarbeiten, Information an Gemeinde wird noch 

geschickt, Info darüber in Gemeindezeitung 

- Pfarrcaritaskindergarten – Betriebsführung unter Caritas, Pension Fr. Laufenböck; pädagogische Begleitung 

von Caritas 

- Brunnen im Kindergarten – wird entfernt, wenn Bagger vorhanden 

- Maifest  

- Freibadbuffet – derzeit keine Rückmeldung, Automatenbetrieb? 

- GR-Sitzung am 25. April für Rechnungsabschluss 
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TOP 14. Allfälliges 
 

GR Bernhard Rosenberger fragt, ob der Bau des Kindergartens in Ziegel durchgeführt wird. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, dass es derzeit noch nicht fix ist. 

GV Michael Desch fragt, wie es terminlich ausschaut. 

Bgm. Markus Hansbauer sagt, der Abriss sollte im Jahr 2024 noch über die Bühne gehen. Wir haben eine Anfrage bzgl. 

Ausweichquartier im Pfarrhof beim Land Oö. gestellt.  

 

Keine weiteren Wortmeldungen 
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der 

Vorsitzende die Sitzung um 20:08 Uhr. 

 

 

 

 

 

  

Der Vorsitzende  Schriftführer 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 01.02.2024 keine - 

folgende - Einwendungen erhoben. 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom __________ 

keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde 

und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

Riedau, am …………………………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Vorsitzende  

   

 

 

 

 

  

ÖVP GV Reinhard Windhager  FPÖ GV Michael Desch 

 

 

 

 

  

2. Vizebgm. Franz Arthofer  LISTE GR Bernhard Rosenberger 

 


